
Börsenverein, Vorteilsprogramm Seitenreich, Tel.: 069 1306–419, Fax: 069 1306–411, E-Mail: seitenreich@boev.de 

Fragebogen zu Verpackungsmengen und -arten 
 
Mit der Verkündung der novellierten Verpackungsverordnung werden zahlreiche Unternehmen 
gesetzlich verpflichtet, sich ab dem 01.01.2009 an duale Entsorgungssysteme anzuschließen. 
Die für den Buchhandel wesentlichsten Regelungen finden Sie im beigefügten Informations-
schreiben. Der Börsenverein und die MVB versuchen, gemeinsam mit einem Entsorgungsunter-
nehmen eine Branchenlösung für die Mitgliedsunternehmen herbeizuführen. Dies kann nur mit-
tels verlässlicher Aussagen über die in der Branche anfallenden Verpackungsmengen gelingen. 
Daher benötigen wir Ihre Mithilfe in Form von Angaben über die Mengen und Arten der in Ihren 
Unternehmen anfallenden und verwendeten Verpackungen. 

Bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen aus und senden Sie ihn bitte bis spätestens 
6. Juni 2008 an die folgende Adresse zurück: 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.  
Fax: 069 / 13 06–4 11, E-Mail: seitenreich@boev.de  

I. Allgemeine Verpackungen 

1. Welcher der drei Sparten gehört Ihr Unternehmen an? 

  Herstellender Buchhandel 

  Verbreitender Buchhandel 

  Zwischenbuchhandel 

2. Ist Ihr Unternehmen bereits an ein Duales System angeschlossen? 

 Ja / Wenn ja, welchem?        

 Nein 

3. Welche Verpackungsarten fallen in Ihrem Unternehmen jährlich an? Und schätzungs-
weise in welchen Mengen (Angaben in Kilogramm)? 

 Pappe, Papier, Karton:        

 Kunststoff (z.B. PE-Folie transparent, PE-Strechfolie, Schrumpffolie, Styropor): 

        

 Verbunde:        

 Aluminium:        

 Weißblech:        

 Naturmaterialien:        

 



Bitte bis 6. Juni 2008 zurückschicken – per Fax: 069 1306–411 oder E-Mail: seitenreich@boev.de 

4. Verwenden Sie eigene Tragetaschen (Serviceverpackungen)? 

 Ja / Wenn ja, sind diese bereits lizenziert?  ja  nein 

 Nein 

5. An welche Adressaten versenden Sie Verpackungen? 

 Private Haushaltungen 

 korrespondierende Anfallstellen (Bildungsstätten, Verwaltungen etc.) 

 Gewerbebetriebe 

 sonstige  

II. Transportverpackungen 

Transportverpackungen sind laut Gesetz Verpackungen, die 

 den Transport von Waren erleichtern, 

 Waren auf dem Transport vor Schäden bewahren, 

 aus Gründen der Sicherheit des Transports verwendet werden und beim Vertreiber 
(Händler) anfallen bzw. an der Verkaufsstelle entsorgt werden. 

6. Welche Transportverpackungen versenden Sie an Endkunden? Und wie schätzen Sie 
das jeweilige Volumen ein (Angaben in Kilogramm)? 

 Pappe, Papier, Karton:        

 PE-Folie transparent, PE-Strechfolie, Schrumpffolie: 

        

 Styropor:        

 Umreifungsbänder Kunststoff:        

 Umreifungsbänder Stahl:        

 Holzpaletten:        

7. An welche Adressaten versenden Sie Transportverpackungen? 

 Private Haushaltungen 

 korrespondierende Anfallstellen (Bildungsstätten, Verwaltungen etc.) 

 Gewerbebetriebe 

 sonstige  

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 


